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Stadt Minden 

§ 49 Abs. 2 BauO NRW 2018:  

Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden 

 

 

Gemäß § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018 müssen bauliche Anlagen, die öffentlich 
zugänglich sind, barrierefrei sein. Öffentlich zugänglich sind bauliche Anlagen, wenn 
und soweit sie nach ihrem Zweck im Zeitraum ihrer Nutzung von im Vorhinein nicht 
bestimmbaren Personen aufgesucht werden können.  

Unklar ist dabei wie „im Vorhinein nicht bestimmbare Personen“ definiert sind bzw. 
verstanden werden sollen, da das Erfordernis der Barrierefreiheit gem. § 49 Abs. 2 
BauO NRW 2018 direkt davon abhängig ist. 

Insbesondere bei Klassenräumen in Schulen stellt sich die Frage, ob diese barrierefrei 
zugänglich und nutzbar sein müssen. Ist der Nutzerkreis nun im Vorhinein bestimmt, 
da sich Schülerinnen und Schüler an der Schule anmelden müssen und damit ein 
bekannter Personenkreis sind und nicht davon auszugehen ist, dass eine unbekannte 
Person einen Klassenraum aufsucht?  

Oder sind neben Fluren, Sekretariat, Aula etc. auch die Klasseräume öffentlich 
zugängliche Bereiche, da im Vorhinein nicht klar ist ob sich möglicherweise auch 
behinderte Schüler oder Schülerinnen an der Schule anmelden werden? Dies würde 
dem beigefügten Kommentar entsprechen, so dass die Schüler und Schülerinnen zu 
den Benutzern zählen. 

In Seminaren zur Barrierefreiheit wurde in der Vergangenheit aber die Auffassung 
vertreten, dass Klassenräume als private Bereiche zu verstehen sind, da es sich um 
einen im Vorhinein bekannten Personenkreis als Nutzer handelt und somit keine 
Anforderungen an die Barrierefreiheit bestehen.  

 

Fragen 

1. Wie ist „im Vorhinein nicht bestimmbaren Personen“ genau definiert? 

2. Wie gehen andere Bauaufsichtsbehörden damit um? Zu welcher 
Personengruppe werden die Schüler oder Schülerinnen zugeordnet? 

 

 

 

 

 


